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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1969

Norm

ABGB §1222

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, daß eine noch vor der Eheschließung erteilte Einwilligung der Eltern eine Untersuchung der Gründe der

zunächst erklärten Mißbilligung entbehrlich mache, ist nicht offenbar gesetzwidrig.

Entscheidungstexte

5 Ob 229/69

Entscheidungstext OGH 22.10.1969 5 Ob 229/69

6 Ob 505/88

Entscheidungstext OGH 28.01.1988 6 Ob 505/88

Vgl; Beisatz: Die Wertung der Unterstützung der Antragstellerin bei der Vorbereitung der Hochzeit als Entkräftung

der zuvor geäußerten Einwände und Kritik an der Eheschließung ist nicht offenbar gesetzwidrig. (T1)
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